
 
Allgemeine Einkaufsbedingungen 

der Sieveo GmbH 

1. Allgemeines und Geltungsbereich 
1.1 Diese allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen 

mit unseren Lieferanten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Ein-
kaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht 
an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Un-
sere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenste-
hender oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des 
Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen oder der Liefe-
rant im Rahmen seiner Auftragsbestätigung auf seine allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen verweist und wir dem nicht ausdrücklich wiedersprechen.  

1.2 Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB), 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögen. 

1.3 Unsere Einkaufsbedingungen gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf 
und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob 
der Lieferant die Ware selbst herstellt oder bei Zulieferern einkauft (§§ 433, 650 
BGB) sowie für Verträge über die Erbringung sonstiger Leistungen. Sofern nichts 
anderes vereinbart ist, gelten unsere Einkaufsbedingungen in der zum Zeitpunkt 
unserer Bestellung gültigen bzw. jedenfalls in der dem Lieferanten zuletzt in Text-
form mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige 
Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. 

1.4 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Lieferanten (z.B. 
Rahmenlieferverträge oder Qualitätssicherungsklauseln) und Angaben in unserer 
Bestellung haben in jedem Fall Vorrang. Handelsklauseln sind im Zweifel gemäß 
den von der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) herausgegebenen In-
coterms in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung auszulegen. 

1.5 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Lieferanten in Bezug auf den 
Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mahnung oder Rücktritt) sind schriftlich abzugeben. 
Schriftlichkeit in Sinne unserer Einkaufsbedingungen schließt Schrift- und Text-
form (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Formvorschriften und weitere 
Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden blei-
ben unberührt. 

1.6 Sofern nachfolgend auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften hingewiesen wird, 
hat dies lediglich klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung 
gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit wir diese in unseren Einkaufs-
bedingungen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen ha-
ben. 
 

2. Vertragsschluss, Anfragen 
2.1 Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für unsere Anfragen. Unsere Anfragen 

sind unverbindlich. 
2.2 Der Lieferant hat sich im Angebot an unsere Anfrage zu halten und auf etwaige 

Abweichungen ausdrücklich hinzuweisen. Die Abgabe von Angeboten erfolgt kos-
tenlos und unverbindlich für uns; für Besuche, Ausarbeitung von Plänen, Zeich-
nungen und dergleichen können wir ohne ausdrückliche schriftliche Vereinbarung 
keine Vergütung gewähren.  

2.3 Unsere Bestellungen gelten erst mit schriftlicher Abgabe oder Bestätigung als ver-
bindlich.  

2.4 Sofern wir nicht ausdrücklich auf eine Auftragsbestätigung verzichtet haben, ist 
uns jede Bestellung binnen zwei (2) Wochen unter Angabe der verbindlichen Lie-
ferzeit schriftlich zu bestätigen. Eine verspätete oder ergänzende Annahme unse-
rer Bestellung gilt als neues Angebot und bedarf der Annahme durch uns. 
 

3. Preise und Zahlungsbedingungen 
3.1 Die in der Bestellung ausgewiesenen Preise sind bindend. Alle Preise verstehen 

sich exklusive gesetzlicher Umsatzsteuer. 
3.2 Sofern nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist, schließt der Preis alle Leis-

tungen und Nebenleistungen des Lieferanten sowie alle Nebenkosten (z.B. ord-
nungsgemäße Verpackung und Transportkosten einschließlich eventueller Trans-
port- und Haftpflichtversicherung) ein.  

3.3 Zahlungen erfolgen innerhalb von vierzehn (14) Tagen mit 2 % Skonto oder inner-
halb von dreißig (30) Tagen ohne Abzug, es sei denn, es ist etwas anderes ver-
einbart. Die Fristen beginnen mit Eingang einer ordnungsgemäßen Rechnung 
oder, falls die Ware nach der Rechnung eintrifft, ab vollständiger Lieferung und 
Leistung (einschließlich einer ggf. vereinbarten Abnahme). Für die Rechtzeitigkeit 
unserer Zahlungen genügt der Eingang unseres Überweisungsauftrages vor Ab-
lauf der Zahlungsfrist bei unserer Bank. 

3.4 Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. Für den Zahlungsverzug gelten die gesetzli-
chen Vorschriften. Für den Eintritt des Zahlungsverzugs ist in jedem Fall eine Mah-
nung durch den Lieferanten erforderlich. 

 
4. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht, Abtretung 
4.1 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang 

zu. Der Lieferant kann sich nur insoweit auf ein Aufrechnungs- oder Zurückbehal-
tungsrecht berufen, als seine Forderung unbestritten, anerkannt oder rechtskräftig 
festgestellt ist. 

4.2 Die Abtretung gegen uns gerichteter Ansprüche bedarf unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung. 

 
5. Lieferzeit 
5.1 Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Wenn die Lieferzeit in der 

Bestellung nicht angegeben und auch nicht anderweitig vereinbart wurde, beträgt 
sie eine (1) Woche ab Vertragsschluss. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unver-
züglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn er vereinbarte Lieferzeiten – aus 
welchen Gründen auch immer – voraussichtlich nicht einhalten kann. 

5.2 Erbringt der Lieferant seine Leistung nicht oder nicht innerhalb der vereinbarten 
Lieferzeit oder kommt er in Verzug, so bestimmen sich unsere Rechte – insbeson-
dere auf Rücktritt und Schadensersatz – nach den gesetzlichen Vorschriften. Die 
Regelungen in Ziffer 5.3 bleiben unberührt. 

5.3 Im Falle des Lieferverzugs sind wir berechtigt, einen pauschalierten Verzugsscha-
den in Höhe von 1 % des Nettopreises pro vollendeter Woche zu verlangen, je-
doch nicht mehr als 5 % des Nettopreises der verspätet gelieferten Ware. Weiter-
gehende gesetzliche Ansprüche werden unter Anrechnung der Schadenspau-
schale vorbehalten. Der Lieferant hat das Recht, uns nachzuweisen, dass infolge 
des Verzugs kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist. Die Pauschale er-
mäßigt sich dann entsprechend. 

 
6. Lieferung, Erfüllungsort, Lieferantenerklärungen 
6.1 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist der Lieferant ohne unsere Zustim-

mung nicht berechtigt, die von ihm geschuldete Leistung durch Dritte (z.B. Subun-
ternehmer) erbringen zu lassen. 

6.2 Die Lieferung erfolgt DDP (Delivered Duty Paid/Geliefert verzollt) gemäß In-
coterms 2020 oder der jeweils aktuellen Fassung, soweit nicht etwas anderes ver-
einbart ist. 

6.3 Erfüllungsort für die Lieferverpflichtung ist der von uns benannte Empfangsort 
(Bringschuld). Bei Fehlen einer ausdrücklichen Benennung ist Erfüllungsort unser 
Geschäftssitz in Siegen.  

6.4 Soweit keine Vereinbarung getroffen ist, geht die Gefahr bei Ablieferung der Ware 
an dem vereinbarten Empfangsort auf uns über. Soweit eine Abnahme vereinbart 
ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten bei ei-
ner Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entspre-
chend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn wir uns in Annahme-
verzug befinden. 

6.5 Allen Sendungen ist ein Packzettel und ein Lieferschein mit Angabe unserer Be-
stellnummer, Artikelbezeichnung und Artikelnummer beizufügen. Außerdem ist 
uns mit gesonderter Post eine Versandanzeige zuzusenden. Wird eine oder meh-
rere dieser Vorgaben nicht eingehalten, sind daraus resultierende Verzögerungen 
nicht von uns zu vertreten. 

6.6 Für den Eintritt unseres Annahmeverzuges gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
Der Lieferant muss uns seine Leistung aber auch dann ausdrücklich anbieten, 
wenn für eine Handlung oder Mitwirkung unsererseits eine bestimmte oder be-
stimmbare Kalenderzeit vereinbart ist. Geraten wir in Annahmeverzug, so kann 
der Lieferant nach den gesetzlichen Vorschriften Ersatz seiner Mehraufwendun-
gen verlangen (§ 304 BGB). Betrifft der Vertrag eine vom Lieferanten herzustel-
lende, unvertretbare Sache (Einzelanfertigung), so stehen dem Lieferanten wei-
tergehende Rechte nur zu, wenn wir uns zur Mitwirkung verpflichtet und das Un-
terbleiben der Mitwirkung zu vertreten haben. 

6.7 Der Lieferant ist verpflichtet, spätestens mit der ersten Lieferung eine (Lang-
zeit-)Lieferantenerklärung für Waren mit bzw. ohne Präferenzursprungseigen-
schaft in der vorgeschriebenen Form auf Anforderung abzugeben. 

 
7. Untersuchung, Rüge 

Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die gesetzlichen 
Vorschriften (§§ 377, 381 HGB) mit folgender Maßgabe: Unsere Untersuchungs-
pflicht bei Wareneingang beschränkt sich auf Mängel, die unter äußerlicher Be-
gutachtung einschließlich der Lieferpapiere offen zu Tage treten oder durch eine 
oberflächliche Mindestkontrolle leicht erkennbar sind (z.B. Transportbeschädigun-
gen, Falsch- und Minderlieferung). Soweit eine Abnahme vereinbart ist, besteht 
keine Untersuchungspflicht. Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit eine Un-
tersuchung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nach ordnungs-
gemäßem Geschäftsgang tunlich ist. Unsere Rügepflicht für später entdeckte 
Mängel bleibt unberührt. Unbeschadet unserer Untersuchungspflicht gilt unsere 
Rüge (Mängelanzeige) jedenfalls dann als unverzüglich und rechtzeitig, wenn sie 
innerhalb von fünf (5) Arbeitstagen ab Entdeckung bzw., bei offensichtlichen Män-
geln, ab Lieferung abgesendet wird. 

 
8. Gewährleistung und Haftung 
8.1 Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware (einschließlich Falsch- 

und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage/Installation oder mangelhaf-
ter Anleitungen) und bei sonstigen Pflichtverletzungen durch den Lieferanten gel-
ten die gesetzlichen Vorschriften und – ausschließlich zu unseren Gunsten – die 
nachfolgenden Ergänzungen und Klarstellungen. 

8.2 Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Lieferant insbesondere dafür, dass 
die Ware bei Gefahrübergang auf uns die vereinbarte Beschaffenheit aufweist, 
dem aktuellen Stand der Technik entspricht, im Bestimmungsland verkehrsfähig 
ist und nicht gegen gesetzliche Bestimmungen des Bestimmungslandes verstößt. 

8.3 Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schuldet der 
Lieferant die Bereitstellung und Aktualisierung der digitalen Inhalte jedenfalls in-
soweit, als sich dies aus einer Beschaffenheitsvereinbarung gemäß Ziffer 8.2 oder 
sonstigen Produktbeschreibungen des Herstellers oder in seinem Auftrag, insbe-
sondere im Internet, in der Werbung oder auf dem Warenetikett, ergibt.  

8.4 Sofern nichts anderes vereinbart wurde, gelten als Vereinbarung über die Be-
schaffenheit jeweils diejenigen Produktbeschreibungen, die – insbesondere durch 
Bezeichnung oder Bezugnahme in unserer Bestellung – Gegenstand des jeweili-
gen Vertrages sind oder in gleicher Weise wie diese Einkaufsbedingungen in den 
Vertrag einbezogen wurden. Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Produkt-
beschreibung von uns, vom Lieferant oder vom Hersteller stammt. Durch Ab-
nahme oder durch Billigung von vorgelegten Mustern oder Proben verzichten wir 
nicht auf Gewährleistungsansprüche. 

8.5 Der Lieferant sichert zu, dass die von ihm gelieferten Produkte und Leistungen 
allen einschlägigen umweltschutzrechtlichen Vorgaben, insbesondere der ROHS-
Richtlinie und der REACH-Verordnung sowie dem aktuellen Stand der Technik zur 



 
 

 
Energieeffizienz entsprechen. In der Bestellung können weitere Anforderungen 
genannt werden, die sodann zu erfüllen sind. 

8.6 Die zum Zwecke der Nacherfüllung vom Lieferanten aufgewendeten Kosten (ein-
schließlich etwaiger Ein- und Ausbaukosten sowie Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten) trägt dieser. Dies gilt auch dann, wenn sich herausstellt, dass tat-
sächlich kein Mangel vorhanden war. Bei einem unberechtigten Mängelbeseiti-
gungsverlangen unsererseits haften wir nur dann auf Schadenersatz, wenn wir 
erkannt oder grob fahrlässig nicht erkannt haben, dass kein Mangel vorlag. 

8.7 Kommt der Lieferant seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung – nach unserer Wahl 
durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer man-
gelfreien Sache (Ersatzlieferung) – innerhalb einer von uns gesetzten, angemes-
senen Frist nicht nach, so können wir den Mangel selbst beseitigen und vom Lie-
feranten Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen bzw. einen entsprechen-
den Vorschuss verlangen. Ist die Nacherfüllung durch den Lieferanten fehlge-
schlagen oder für uns unzumutbar (z.B. wegen besonderer Dringlichkeit, Gefähr-
dung der Betriebssicherheit oder drohendem Eintritt unverhältnismäßiger Schä-
den) bedarf es keiner Fristsetzung; von derartigen Umständen werden wir den 
Lieferanten unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, unterrichten. 

 
9. Lieferantenregress 
9.1 Unsere gesetzlich bestimmten Aufwendungsersatz- und Regressansprüche 

innerhalb einer Lieferkette (Lieferantenregress gemäß §§ 445a, 445b, 478 BGB 
bzw. §§ 445c, 327 Abs. 5, 327u BGB) stehen uns neben den Mängelansprüchen 
uneingeschränkt zu. Wir sind insbesondere berechtigt, genau die Art der 
Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) vom Lieferanten zu 
verlangen, die wir unserem Abnehmer im Einzelfall schulden; bei Waren mit 
digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten gilt dies auch im Hinblick auf 
die Bereitstellung erforderlicher Aktualisierungen. Unser gesetzliches Wahlrecht 
(§ 439 Abs. 1 BGB) wird hierdurch nicht eingeschränkt. 

9.2 Bevor wir einen von unserem Abnehmer geltend gemachten Mangelanspruch 
(einschließlich Aufwendungsersatz gemäß §§ 445a Abs. 1, 439 Abs. 2, Abs. 3, 
Abs. 6 S. 2, 475 Abs. 4 BGB) anerkennen oder erfüllen, werden wir den Lieferan-
ten benachrichtigen und unter kurzer Darlegung des Sachverhalts um schriftliche 
Stellungnahme bitten. Erfolgt eine substantiierte Stellungnahme nicht innerhalb 
angemessener Frist und wird auch keine einvernehmliche Lösung herbeigeführt, 
so gilt der von uns tatsächlich gewährte Mangelanspruch als unserem Abnehmer 
geschuldet. Dem Lieferanten obliegt in diesem Fall der Gegenbeweis. 

9.3 Unsere Ansprüche aus Lieferantenregress gelten auch dann, wenn die Ware vor 
ihrer Veräußerung durch uns, einen unserer Abnehmer oder Dritte, z.B. durch Ein-
bau, Anbringung oder Installation, mit einem anderen Produkt verbunden oder in 
sonstiger Weise weiterverarbeitet wurde. 

 
10. Produzentenhaftung, vorsorgliche Maßnahmen 
10.1 Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, 

uns insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizu-
stellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt 
ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. 

10.2 Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung im Sinne von Ziffer 10.1 ist der Lie-
ferant auch verpflichtet, uns etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB so-
wie gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammen-
hang mit einer Inanspruchnahme Dritter ergeben. Unberührt bleiben sonstige ge-
setzliche Ansprüche. 

10.3 Der Lieferant ist auch verpflichtet, die Kosten für vorsorgliche Maßnahmen sowie 
daraus entstandene Schäden zu übernehmen, wenn die Ursache für die vorsorg-
liche Maßnahme im Herrschafts- und/oder Organisationsbereich des Lieferanten 
gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. Wir werden den Lieferanten 
vor Durchführung vorsorglicher Maßnahmen – soweit möglich und zumutbar - über 
Grund, Art und Umfang der Maßnahme informieren und ihm Gelegenheit zur Stel-
lungnahme geben. Vorsorgliche Maßnahmen sind Maßnahmen, die sich nicht nur 
auf einzelne mangelhafte Produkte von uns, sondern auf eine Vielzahl von Pro-
dukten von uns beziehen, insbesondere Rückrufaktionen.  

10.4 Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer De-
ckungssumme von mindestens Euro 10 Mio. pro Schaden (pauschal) abzuschlie-
ßen und zu unterhalten. Der Lieferant wird uns auf Verlangen jederzeit eine Kopie 
der Haftpflichtpolice zusenden. 

 
11. Verjährung 
11.1 Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjähren nach den gesetz-

lichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 
11.2 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist 

für Mängelansprüche drei (3) Jahre ab Gefahrübergang. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Die dreijährige Verjäh-
rungsfrist gilt entsprechend auch für Ansprüche aus Rechtsmängeln, wobei die 
gesetzliche Verjährungsfrist für dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 
Abs. 1 Nr. 1 BGB) unberührt bleibt; Ansprüche aus Rechtsmängeln verjähren dar-
über hinaus in keinem Fall, solange der Dritte das Recht – insbesondere mangels 
Verjährung – noch gegen uns geltend machen kann. 

11.3 Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließlich vorstehender Verlängerung 
gelten – im gesetzlichen Umfang – für alle vertraglichen Mängelansprüche. Soweit 
uns wegen eines Mangels auch außervertragliche Schadensersatzansprüche zu-
stehen, gilt hierfür die regelmäßige gesetzliche Verjährung (§§ 195, 199 BGB), 
wenn nicht die Anwendung der Verjährungsfristen des Kaufrechts im Einzelfall zu 
einer längeren Verjährungsfrist führt. 

11.4 Soweit uns gegen den Lieferanten aufgrund der Vorschriften zum Lieferantenre-
gress Regressansprüche (§§ 445a, 478 BGB) zustehen, gilt für die Verjährung der 
Regressansprüche § 445b BGB. Die Verjährung tritt aber nicht vor Ablauf der in 
Ziffer 11.2 geregelten Frist ein. 

11.5 Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels durch den Lieferanten 
(§§ 438 Abs. 3, 634 a Abs. 3 BGB) und soweit uns wegen eines Mangels auch 
konkurrierende vertragliche und/oder außervertragliche Schadensersatzansprü-
che zustehen, gilt hierfür die regelmäßige gesetzliche Verjährung (§§ 195, 
199 BGB). Die Verjährung tritt aber nicht vor Ablauf der in Ziffer 11.2 geregelten 
Frist ein. Die gesetzlichen Verjährungsfristen nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleiben in jedem Fall unberührt. 
 

12. Schutzrechte 
12.1 Der Lieferant steht nach Maßgabe dieser Ziffer 12.1 dafür ein, dass durch von ihm 

gelieferte Waren keine gewerblichen Schutzrechte Dritter verletzt werden. Er ist 
verpflichtet, uns von allen Ansprüchen freizustellen, die Dritte gegen uns wegen 
einer solchen Verletzung von gewerblichen Schutzrechten erheben, und uns alle 
notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme zu 
erstatten. Dies gilt nicht, soweit der Lieferant nachweist, dass er die Schutzrechts-
verletzung weder zu vertreten hat noch bei Anwendung kaufmännischer Sorgfalt 
zum Zeitpunkt der Lieferung hätte kennen müssen. 

12.2 Weitergehende Ansprüche wegen Rechtsmängeln bleiben unberührt. 
 
13. Qualitätssicherung, Informationspflichten, Code of Conduct 
13.1 Die Produktionsstätten, in der die Waren produziert werden, sind uns schriftlich 

mitzuteilen. Über jede Änderung muss umgehend und schriftlich informiert wer-
den. Die Produktionsstätten müssen die von uns vorgegebenen Zertifizierungen 
aufweisen. 

13.2 Zur Sicherstellung einer gleichbleibenden und berechenbaren Produktqualität darf 
der Lieferant ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung keine Änderungen 
an den Herstellungsprozessen oder -verfahren, der Zusammensetzung, Funktion 
oder dem Aussehen der Ware, Rohstoffen oder anderen Komponenten, die bei 
der Herstellung der Ware verwendet werden, vornehmen. Wir entscheiden nach 
eigenem Ermessen, ob wir eine entsprechende Zustimmung erteilen oder verwei-
gern. 

13.3 Der Lieferant verpflichtet sich, die Einhaltung der Produktspezifikationen, der ge-
setzlichen Vorgaben sowie die sonstige Qualität der Ware im Rahmen eines 
schlüssigen Qualitätssicherungskonzepts durch ständige Maßnahmen der Quali-
tätssicherung und -kontrolle auf eigene Kosten zu prüfen und zu sichern. Über Art, 
Umfang und Häufigkeit der Maßnahmen wird uns der Lieferant auf entsprechende 
Anfrage hin umfassend unterrichten. 

13.4 Der Lieferant wird uns unverzüglich nach Kenntniserlangung informieren, falls in-
nerbetriebliche oder externe Vorkommnisse, Untersuchungen, Feststellungen etc. 
ergeben, dass ausgelieferte Waren von den Produktspezifikationen abweichen 
und/oder Qualitätsmängel aufweisen und/oder aufweisen könnten und/oder in 
sonstiger Art und Weise die Rechtskonformität bzw. uneingeschränkte Verkehrs-
fähigkeit in Zweifel steht. In Fällen, in denen eine Gefahr für Leib, Leben oder 
Gesundheit bestehen könnte, wird uns der Lieferant unverzüglich, spätestens aber 
innerhalb von zwei (2) Stunden nach Kenntniserlangung informieren. 

13.5 Wir bzw. von uns benannte Sachverständige sind berechtigt, jederzeit innerhalb 
der Geschäftszeit das Betriebsgelände und Betriebseinrichtungen des Lieferanten 
zu besichtigen, die Qualitätssicherungsmaßnahmen zu prüfen und Proben aus der 
laufenden Produktion der Waren zu ziehen. Die Häufigkeit und der Umfang dieser 
Auditierungen liegt in unserem Ermessen, wobei auf die berechtigten Interessen 
des Lieferanten aber Rücksicht genommen wird. 

13.6 Der Lieferant bemüht sich darum, dass auch seine Zulieferer unseren Code of 
Conduct oder entsprechende Verhaltensrichtlinien auf ihr jeweiliges Unternehmen 
anwenden und einhalten. Zulieferer im Sinne dieser Bestimmung ist, wessen Tä-
tigkeit notwendig für die Herstellung von Produkten des Lieferanten oder die Er-
bringung oder Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Lieferanten an uns ist, 
unabhängig davon, ob eine vertragliche Beziehung des Zulieferers zum Lieferan-
ten oder zu uns besteht oder nicht. 

 
14. Eigentumsvorbehalt 

Die Übereignung der Ware an uns hat unbedingt und ohne Rücksicht auf die Zah-
lung des Kaufpreises zu erfolgen. Nehmen wir im Einzelfall ein durch die Kauf-
preiszahlung bedingtes Angebot des Lieferanten auf Übereignung an, gilt der Ei-
gentumsvorbehalt des Lieferanten nur, soweit er sich auf unsere Zahlungsver-
pflichtung für die jeweilige Ware bezieht, an denen der Lieferant sich das Eigentum 
vorbehält. Wir sind in diesem Fall im ordnungsgemäßen Geschäftsgang auch vor 
der Kaufpreiszahlung zur Weiterveräußerung der Ware unter Vorausabtretung der 
hieraus entstehenden Forderung ermächtigt. Erweiterte, weitergeleitete und auf 
die Weiterverarbeitung verlängerte Eigentumsvorbehalte sind ausgeschlossen.  

 
15. Fertigungsunterlagen und –mittel, Werkzeuge 
15.1 An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie dem Lieferanten zur Ver-

fügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen 
und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentum, Urheberrecht und sons-
tige Immaterialgüterrechte vor. Der Lieferant darf sie ohne unsere ausdrückliche 
Zustimmung weder Dritten zugänglich machen noch selbst oder durch Dritte nut-
zen oder vervielfältigen. Er hat diese Unterlagen auf unser Verlangen vollständig 
an uns zurückzugeben, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines 
Vertrages führen. Vom Lieferanten hiervon angefertigte Kopien sind in diesem Fall 
zu vernichten; ausgenommen hiervon sind nur die Aufbewahrung im Rahmen ge-
setzlicher Aufbewahrungspflichten sowie die Speicherung von Daten zu Siche-
rungszwecken im Rahmen der üblichen Datensicherung. 

15.2 Werkzeuge und Modelle, die wir dem Lieferanten zur Verfügung stellen oder die 
zu Vertragszwecken gefertigt und uns durch den Lieferanten gesondert berechnet 
werden, bleiben in unserem Eigentum oder gehen in unser Eigentum über. Der 
Lieferant wird sie als unser Eigentum kenntlich machen, sorgfältig verwahren, in 



 
 

 
angemessenem Umfang gegen Schäden jeglicher Art absichern und nur für Zwe-
cke des Vertrages benutzen. Die Kosten ihrer Unterhaltung und Reparatur tragen 
die Vertragspartner – mangels einer anderweitigen Vereinbarung – je zur Hälfte. 
Soweit diese Kosten jedoch auf Mängel der vom Lieferanten hergestellten Gegen-
stände oder auf den unsachgemäßen Gebrauch seitens des Lieferanten, seiner 
Mitarbeiter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind, sind sie allein 
vom Lieferanten zu tragen. Der Lieferant wird uns unverzüglich von allen nicht nur 
unerheblichen Schäden an diesen Werkzeugen und Modellen Mitteilung machen. 
Er ist nach Aufforderung verpflichtet, sie in ordnungsgemäßen Zustand an uns 
herauszugeben, wenn sie von ihm nicht mehr zur Erfüllung der mit uns geschlos-
senen Verträge benötigt werden. 

 
16. Ersatzteile 
16.1 Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatzteile zu den an uns gelieferten Waren für einen 

Zeitraum von mindestens zwei (2) Jahren nach der Lieferung vorzuhalten. 
16.2 Beabsichtigt der Lieferant, mit oder nach Ablauf des in Ziffer 16.1 genannten Zeit-

raums die Produktion von Ersatzteilen für die an uns gelieferten Waren einzustel-
len, wird er uns dies unverzüglich nach der Entscheidung über die Einstellung und 
nicht später als sechs (6) Monate vor der Einstellung der Produktion mitteilen. 

 
17. Höhere Gewalt 

Bei Eintritt höherer Gewalt, wie beispielsweise von uns nicht zu vertretende Ar-
beitskämpfe, behördliche Maßnahmen, Energie- oder Rohstoffknappheit, Trans-
portengpässe oder -hindernisse, Pandemien, Betriebsbehinderungen z.B. durch 
Feuer, Wasser und / oder Maschinenschaden oder andere von uns nicht zu ver-
tretende Störungen im Betriebsablauf, die nachweislich von erheblichem Einfluss 
sind, sind wir berechtigt, die Annahme der Leistung um die Dauer des Ereignisses 
der höheren Gewalt oder der Störung hinauszuschieben, soweit wir den Lieferan-
ten unverzüglich über den Eintritt der höheren Gewalt informiert haben. Dauert 
das Ereignis höherer Gewalt oder der Störung länger als einen (1) Monat an, kön-
nen wir hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurücktreten, wenn 
wir den Lieferanten unverzüglich über den Eintritt der höheren Gewalt informiert 
haben. Etwaige Rechte des Lieferanten im Falle höherer Gewalt bleiben unbe-
rührt. Höhere Gewalt ist jedes betriebsfremde, von außen durch elementare Na-
turkräfte oder durch Handlungen dritter Personen herbeigeführtes Ereignis, das 
nach menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirtschaftlich 

erträglichen Mitteln auch durch die äußerste, nach der Sachlage vernünftigerweise 
zu erwartende Sorgfalt nicht verhütet oder unschädlich gemacht werden kann und 
auch nicht wegen seiner Häufigkeit vom Unternehmer in Kauf zu nehmen ist. 

 
18. Vertraulichkeit, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Teilnichtigkeit 
18.1 Der Lieferant ist verpflichtet, alle übergebenen technischen und kaufmännischen 

Unterlagen streng vertraulich zu behandeln und auch seine Mitarbeiter und Unter-
lieferanten entsprechend zu verpflichten. Die Geheimhaltungspflicht entfällt, wenn 
die Informationen bereits allgemein bekannt sind oder dem Lieferanten nachweis-
lich schon vor der Mitteilung durch uns bekannt waren. Dasselbe gilt, wenn die 
Informationen nach der Offenbarung ohne eine Vertragsverletzung allgemein be-
kannt werden, dem Lieferanten von Dritten bekannt werden, ohne dass diese Drit-
ten eine Geheimhaltungsverpflichtung verletzen, die Informationen selbständig 
und unabhängig von den von uns übermittelten Informationen von dem Lieferan-
ten selbst entwickelt werden oder von uns in der Öffentlichkeit offenbart werden 
bzw. aufgrund gesetzlicher Vorschriften offenbart werden müssen. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zum Schadenersatz. Besondere Geheimhaltungsvereinbarun-
gen und gesetzliche Regelungen zum Geheimnisschutz bleiben im Übrigen unbe-
rührt. 

18.2 Sofern der Lieferant Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist für alle aus dem Vertragsverhältnis 
sich mittelbar oder unmittelbar ergebenden Streitigkeiten Gerichtsstand in Siegen. 
Wir sind jedoch berechtigt, den Lieferanten auch an seinem Wohn- oder Ge-
schäftssitz zu verklagen. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu 
ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 

18.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kauf-
rechts (CISG - Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ist 
ausgeschlossen. 

18.4 Sollte eine Bestimmung in diesen Einkaufsbedingungen oder eine Bestimmung im 
Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon 
die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht be-
rührt. 
 
 
Stand: 05/2025

 


